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Satzung
des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung
beschlossen, in der außerordentlichen M itgliederversam m lung am 5. Jun i 1964.

§ 1
Der V erein  führt den N am en „V erein für naturw issenschaftliche H eim at

forschung" und hat seinen Sitz in Ham burg.
§ 2

Zweck des V ereins ist die Förderung der naturw issenschaftlichen For
schung, insonderheit der Erforschung der H eimat.

Der V erein  w ill alle, d ie an d ieser A ufgabe in teressiert sind, sammeln, 
sie in w issenschaftlicher H insicht anregen und ene gegenseitige U n terstü t
zung der M itglieder in ih rer A rbeit erreichen. B ew irkt soll dies w erden:
1. durch regelm äßige V ersam m lungen, V orträge, Exkursionen und ähnliche 

V eranstaltungen ,
2. durch H erausgabe der „V erhandlungen" und des „Bombus",
3. durch Schriftentausch mit naturw issenschaftlichen K örperschaften und V er

einen,. Die erhaltenen  Schriften w erden vertragsgem äß an ein staatliches 
H am burger Institu t oder M useum  überw iesen, dam it sie den V ere insm it
g liedern  und der Ö ffentlichkeit zur V erfügung stehen.

§ 3
Die M itgliedschaft w ird durch A ufnahm e in e iner A llgem einen V ereins

sitzung erw orben. Der A ntrag  zur A ufnahm e ist dem  V orsitzenden durch ein 
M itglied zu machen; d ie beabsichtigte A ufnahm e w ird  in einer A llgem einen 
V ereinssitzung, die der A ufnahm e m indestens v ie r W ochen vorangeht, den 
M itgliedern bekanntgegeben. F indet in der Zwischenzeit oder auf der Auf
nahm esitzung kein  W iderspruch eines M itgliedes sta tt, so erfo lg t die Auf
nahme. W enn eine A bstim m ung verlang t w ird, so findet die A ufnahm e nur 
mit D reiv ierte lm ehrheit der A nw esenden statt. Die vollzogene A ufnahm e 
eines M itgliedes w ird auf den regulären  E inladungen zu den V ere in sv eran 
staltungen bekanntgegeben.

§ 4
B esonders um  den V erein verd ien te  M itglieder können  zu E hrenm itgliedern 

ernannt w erden. V erd ien te  Forscher, die nicht M itglieder des V ere ins sind, 
können, zu korrespondierenden  M itgliedern  e rnann t w erden. Die E rnennung 
erfolgt in e iner A llgem einen V ereinssitzung auf Vorschlag des V orstandes.

§ 5
Der Jah resb e itrag  w ird alljährlich  auf der M itgliederversam m lung fest

gesetzt. Schüler und andere in der A usbildung befindliche M itglieder zahlen 
die H älfte des Beitrages. Ehrenm itglieder und korrespondierende M itglieder 
sind vom  B eitrag befreit.

§ 6
Der Jah resb e itrag  ist in dem auf die M itgliederversam m lung folgernden 

V ierte ljah r zu zahlen. Säumige Zahler können nach A blauf eines Jah re s  aus 
dem V erein  ausgeschlossen w erden, w enn sie nicht un ter A ngabe triftiger 
G ründe (etwa w irtschaftliche N otlage) Einspruch erheben. D ieser Einspruch 
hat innerhalb  von  v ier W ochen — vom  Tage der A ndrohung des A usschlusses 
an gerechnet — zu erfolgen. Der V orsitzende kann  aus besonderen G ründen 
Stundung, H erabsetzung oder Erlaß des B eitrages gew ähren.

§ 7
Der A u stritt kann  nur auf das Ende eines G eschäftsjahres e rk lä rt w erden. 

A ustrittse rk lä rungen  sind dem  V orstande spätestens sechs W ochen vor A b
schluß des R echnungsjahres zu machen.
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§ 8
Der V orstand besteh t aus:

1. dem V orsitzenden,
2. dem ste llvertre tenden  V orsitzenden,
3. dem R edakteur,
4. dem 1. Schriftführer,
5. dem 2. Schriftführer,
6. dem  Bücherwart,
7. dem  K assenw art,
8. den Sektionsvorsitzenden  oder im V erhinderungsfälle deren  S te llvertre tern . 

V orstand im Sinne des BGB sind der V orsitzende und der K assenw art. Ist
e iner von ihnen verh indert, so v e rtr itt ihn der ste llv e rtre ten d e  V orsitzende. 
In allen  übrigen Fällen; v e rtr itt der V orsitzende den V erein  allein.

Ein V orstandsm itglied  kann m ehrere Ä m ter ausüben, jedoch kann der 1. 
V orsitzende nicht gleichzeitig die Ä m ter 2, 4 und 7 w ahrnehm en. V orstands
beschlüsse erfolgen m it einfacher M ehrheit der jew eils auf der V orstands
sitzung anw esenden V orstandsm itglieder, bei Stim m engleichheit entscheidet 
der V orsitzende.

§ 9
Der V orstand w ird  alljährlich  in der M itgliederversam m lung durch e in 

fache Stim m enm ehrheit gew ählt.
Der V orsitzende ist für sein Amt n u r w iederw ählbar, w enn eine geheim e 

A bstim m ung eine D reiv ierte lm ehrheit der A nw esenden für ihn ergibt. Der 
V orstand  schlägt für jede  W ahl ein M itglied  vor, unbeschadet des V orschlags
rechtes und der W ahlfre iheit der M itglieder.

§ 10
Der V orsitzende beruft die V ersam m lung der M itg lieder und des V or

standes, setzt die T agesordnung  fest und  führt den V orsitz. Ist der V or
sitzende verh indert, so übernim m t der s te llv ertre ten d e  V orsitzende seine 
Befugnisse.

Der Schriftführer oder sein S te llv ertre te r führt die A nw esenheitsliste  und 
das Protokoll über d ie V orgänge in den Sitzungen und V eranstaltungen .

Der Bücherw art besorg t den Schriftenaustausch des V ereins und die Ü ber
eignung der eingegangenen  Tauschschriften.

Der K assenw art führt das V erzeichnis der M itglieder, besorg t die lau fen 
den E innahm en und A usgaben des V ereins und legt in der M itg liederver
sam m lung ausführliche Rechenschaft ab. Zwei in der le tz ten  A llgem einen 
V ereinssitzung des V ere insjah res gew ählte  R echnungsprüfer haben vor der 
M itgliederversam m lung die A brechnung des K assenw arts zu prüfen und in 
der M itgliederversam m lung darüber Bericht zu ersta tten .

Der R edakteur besorg t im A ufträge des V ereins, der h ierin  durch den 
R edaktionsausschuß v e rtre ten  w ird, die H erausgabe der „Verhandlungen." 
und des „Bombus".

Der R edktionsausschuß besteh t auf fünf M itgliedern. H ierzu gehö ren  der 
R edakteur und  der 1. V orsitzende sow ie je  ein V ertre te r der Sektionen; er 
w ird  durch w eitere , von der M itgliederversam m lung gew ählte  M itglieder 
vervo llständ ig t. D er R edaktionsausschuß beschließt m it einfacher M ehrheit. 
Der R edaktionsausschuß w ird  vom  1. V orsitzenden nach A bsprache m it dem 
R edakteur einberufen. Der R edaktionsausschuß befindet über die D ruckle
gung der ihm  vom  R edakteur als geeignet em pfohlenen und vorgeleg ten  
M anuskripte. In Fällen, in denen ein M itglied des R edaktionsausschusses 
als A utor erscheint, v erlie rt es fü r sein  M anuskrip t das Stimmrecht im  Re
daktionsausschuß.

§ 11
Die S itzungen des V ereins oder seiner Sektionen finden an v ier F reitagen  

jedes M onats sta tt, außer im Ju li und A ugust.
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§ 12
Die M itgliederversam m lung findet im Ja n u a r oder Februar sta tt. A ußer

dem können außerordentliche M itgliederversam m lungen durch M ehrheits
beschluß auf einer A llgem einen V ereinssitzung  oder auf Beschluß des Vor- 
tandes einberufen w erden. A ußerordentliche M itgliederversam m lungen m üs

sen den M itgliedern  m indestens 14 Tage vo rh e r m itgeteilt w erden.
Zu der T eilnahm e an den M itgliederversam m lungen und  außero rden t

lichen M itgliederversam m lungen sind grundsätzlich nur M itg lieder berechtigt. 
N ichtm itglieder können in begründeten  A usnahm efällen nach vo rheriger Bil
ligung durch die anw esenden  M itglieder teilnehm en, sind dann aber nicht
stim m berechtigt.

§ 13
Die M itgliederversam m lung nim m t die Berichte der V orstandsm itg lieder 

entgegen, erte ilt dem K assenw art Entlastung, setzt den M itg liedsbeitrag  fest 
und w äh lt den V orstand.

Satzungsänderungen  können nur in e iner M itgliederversam m lung mit 
D reiv iertelm ehrheit der A nw esenden beschlossen werden.

A nträge für die T agesordnung einer M itgliederversam m lung sind dem 
V orstande so rechtzeitig  einzureichen, daß sie in die M itte ilungen  aufge
nommen w erden können.

Den Ausschluß eines M itgliedes beschließt der V orstand. Dem A usge
schlossenen steh t das Recht zu, die Entscheidung der M itg liederversam m 
lung anzurufen, die mit D reiv ierte lm ehrheit entscheidet.

§ 14
Die B eurkundung aller Beschlüsse und Protokollauszüge erfo lg t durch den 

V orsitzenden und einen Schriftführer.

§ 15
Für spezielle Fragen oder Sondergebiete in teressierte  M itg lieder können 

sich zu Sektionen  zusam m enschließen imd besondere Z usam m enkünfte ab 
halten. A uf d iesen Sitzungen können keine geschäftlichen A ngelegenheiten  
des H auptvereins abgehandelt w erden.

§ 16
Die A uflösung des V ereins erfolgt, w enn die M itgliederzahl auf acht ge

sunken ist, oder w enn in zw ei aufeinanderfo lgenden  außerordentlichen M it
g liedersam m lungen die A uflösung m it D reiv ierte lm ehrheit der A nw esenden 
beschlossen wird.

Im Falle der A uflösung fällt das V erm ögen des V ereins an  die Joachim- 
Jungius-G esellschaft in H am burg.

Erklärung.
W ir haben  mit B edauern festste llen  m üssen, daß Form ulierungen in dem  

A rtike l „Unsere A rbeitsgem einschaft in ihren  Z ielen und Erfolgen" in V erh. 
Ver. na turw . Heimatforsch. H am burg, 36 (1): XXIII—XXVI zu  M ißverständ
n issen  A nlaß gegeben haben.

D ie Schilderung der V orgänge, die in der Zeit nach dem  zw eiten  W e lt
krieg  zur T rennung des V ereins vom  Zoologischen M useum  geführt haben,
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w urden deshalb gegeben, w eil sie zum V erständnis unserer heutigen S ituation
— der r ä u m l i c h e n  Trennung von diesem  Institu t — erforderlich w ar. 
W ir freuen, uns, festste llen  zu können, daß trotz d ieser räum lichen T rennung 
von v ielen  unserer M itglieder u n verändert bis heute gute K ontakte zu le iten 
den Persönlichkeiten des Zool. M useum s und Zool. S taa tsinstitu tes u n te r
halten  w urden  und w erden. In zahlreichen Fällen haben  in den vergangenen  
Jah ren  auch Fachzoologen des Institu tes V orträge auf unseren  V ereins- 
sitzunen gehalten; in nicht unerheblichem  Umfang ist auch Sam m lungsm aterial 
unserer V ereinsm itg lieder in den Besitz des M useum s übergegangen.

Daß diese K ontak te  auch in Zukunft e rhalten  bleiben und sich nach M ög
lichkeit w ieder zu einer engeren Zusam m enarbeit entw ickeln  mögen, ist unser 
aufrichtiger W unsch, in der Erkenntnis, daß eine solche enge Zusam m enarbeit
— wie in früheren  Jah rzehn ten  — fruchtbar für alle B eteiligten sein w ürde.

Der V orstand.
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